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Der Planungsprozess
Verfahrensablauf zur Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 6933E

Stand: Oktober 2024

Erster Planentwurf
Auf der Grundlage von  
Bestandsaufnahmen und 
Überlegungen für die  
zukünftige Entwicklung im 
Plangebiet erstellt die  
Wiener Stadtteilplanung und 
Flächenwidmung (MA 21) 
einen ersten Planentwurf 
(Gründruck).

Magistratsinterne Begutachtung
Stellungnahme zum Planentwurf durch die
Fachdienststellen, zum Beispiel
MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung,
MA 22 - Umweltschutz,
MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau,
MA 56 - Schulen

Dialogausstellung
am 7. November 2024

Öffentliche Vorstellung des aktuellen 
Planentwurfs 6933E

Prüfung der 
Stellungnahmen
Die MA 21 sichtet die Stellung- 
nahmen und arbeitet nach  
Abwägung unterschiedlicher  
Interessen Änderungen in den  
Planentwurf ein. 

Fachbeirat
Die MA 21 legt den Plan- 
entwurf dem Fachbeirat für 
Stadtplanung, Stadtgestaltung 
und Welterbe vor. Das offizielle 
Verfahren gemäß Bauordnung 
beginnt. 

Die Fachbeirats-Expert*innen 
begutachten den Planentwurf 
und formulieren dazu eine  
Stellungnahme, die in den  
Planentwurf einfließt.

Öffentliche Auflage
17. Oktober bis 28. November 2024

Öffentliche Auflage des Planentwurfs 
durch die MA 21:
Sie haben die Möglichkeit zur  
Einbringung von schriftlichen  
Stellungnahmen in einem Zeitraum 
von 6 Wochen.

Prüfung der
Stellungnahmen
Die MA 21 prüft die eingelangten 
Stellungnahmen. Diese werden 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Beschlussfassung im  
Gemeinderat
Die MA 21 legt den Planentwurf und den 
Bericht über die Stellungnahmen aus der 
Öffentlichen Auflage dem Gemeinderat vor. 
Dieser fasst einen Beschluss und mit der 
Kundmachung wird der Plan als Verordnung 
rechtsgültig.

wien.gv.at/stadtplanung/salvador-allende-hof



wien.gv.at/stadtplanung/salvador-allende-hof

Für die Eingabe einer Stellungnahme zum vorliegenden  
Planentwurf bestehen für Sie bis einschließlich  
28. November 2024 (Ende der Öffentlichen Auflage) folgende 
Möglichkeiten:

•	 In schriftlicher Form an die  
MA 21 A – Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest,  
Rathausstraße 14-16, 1010 Wien

	 Bekanntgabe der Plannummer 6933E erforderlich!

•	 E-Mail an post@ma21a.wien.gv.at
	 Bekanntgabe der Plannummer 6933E erforderlich!

•	 Online-Formular
	 wien.gv.at/stadtentwicklung/ 

flaechenwidmung/aktuell/6933E.html



Der Planungsprozess
Verfahrensablauf zur Neufestsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 8401

Stand: Oktober 2024

Erster Planentwurf
Auf der Grundlage von  
Bestandsaufnahmen und 
Überlegungen für die  
zukünftige Entwicklung im 
Plangebiet erstellt die  
Wiener Stadtteilplanung und 
Flächenwidmung (MA 21) 
einen ersten Planentwurf 
(Gründruck).

Magistratsinterne Begutachtung
Stellungnahme zum Planentwurf durch die
Fachdienststellen, zum Beispiel
MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung,
MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung,
MA 20 - Energieplanung,
MA 22 - Umweltschutz

Info-Nachmittag
am 7. November 2024
Öffentliche Vorstellung des aktuellen 
Planentwurfs 8401

Prüfung der 
Stellungnahmen
Die MA 21 sichtet die Stellung- 
nahmen und arbeitet nach  
Abwägung unterschiedlicher  
Interessen Änderungen in den  
Planentwurf ein. 

Fachbeirat
Die MA 21 legt den Plan- 
entwurf dem Fachbeirat für 
Stadtplanung, Stadtgestaltung 
und Welterbe vor. Das offizielle 
Verfahren gemäß Bauordnung 
beginnt. 

Die Fachbeirats-Expert*innen 
begutachten den Planentwurf 
und formulieren dazu eine  
Stellungnahme, die in den  
Planentwurf einfließt.

Öffentliche Auflage
17. Oktober bis 28. November 2024

Öffentliche Auflage des Planentwurfs 
durch die MA 21:
Sie haben die Möglichkeit zur  
Einbringung von schriftlichen  
Stellungnahmen in einem Zeitraum 
von 6 Wochen.

Prüfung der
Stellungnahmen
Die MA 21 prüft die eingelangten 
Stellungnahmen. Diese werden 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Beschlussfassung im  
Gemeinderat
Die MA 21 legt den Planentwurf und den 
Bericht über die Stellungnahmen aus der 
Öffentlichen Auflage dem Gemeinderat vor. 
Dieser fasst einen Beschluss und mit der 
Kundmachung wird der Plan als Verordnung 
rechtsgültig.

wien.gv.at/stadtplanung/haidehof-gemeindebau-neu



wien.gv.at/stadtplanung/haidehof-gemeindebau-neu

Für die Eingabe einer Stellungnahme zum vorliegenden  
Planentwurf bestehen für Sie bis einschließlich  
28. November 2024 (Ende der Öffentlichen Auflage) folgende 
Möglichkeiten:

•	 In schriftlicher Form an die  
MA 21 A – Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest,  
Rathausstraße 14-16, 1010 Wien

	 Bekanntgabe der Plannummer 8401 erforderlich!

•	 E-Mail an post@ma21a.wien.gv.at
	 Bekanntgabe der Plannummer 8401 erforderlich!

•	 Online-Formular
	 wien.gv.at/stadtentwicklung/ 

flaechenwidmung/aktuell/8401.html
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